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Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §4 Abs2;

Rechtssatz

Selbst längerfristige Bindungen einer Person an Arbeitsort und Arbeitszeit indizieren nicht notwendigerweise eine

persönliche Abhängigkeit. Solche Bindungen können vielmehr auch aus anderen, die Bestimmungsfreiheit nicht

ausschließenden (z.B. pädagogischen oder die Betriebssicherheit betre7enden) Gründen oder aus der Art der

Arbeitsaufgabe er9ießen. Solche Bindungen erweisen aber dann eine persönliche Abhängigkeit, wenn sie Aus9uss

einer übernommenen Arbeitsp9icht sind, die entweder auf Grund ausdrücklicher Abrede oder zufolge der

Arbeitsbescha7enheit die Zeit des Betre7enden derart in Anspruch nimmt, dass er über sie auf längere Zeit nicht frei

verfügen kann (Hinweis E 19. März 1984, 81/08/0061, VwSlg 11361 A/1984).

Schlagworte

Dienstnehmer Begriff Persönliche Abhängigkeit
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